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  BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF   
  

Coronavirus SARS-CoV-2 – Risikogruppe 3 
  

    
    

  GEFAHREN FÜR DEN MENSCHEN   

  

 

 
 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) wird von Mensch zu Mensch durch Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 verursacht.  
 
Übertragungsweg: 
Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion) oder über kontaminierte Hände auf 
die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) übertragen (Schmierinfektion). 
Inkubationszeit: 
Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. 
Gesundheitliche Wirkungen: 
Infektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Es können auch akute Krankheitssymptome,  
z. B. Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden, auftreten. In schwe-
reren Fällen kann eine Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes respiratorisches Syn-
drom (SARS), ein Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Dies betrifft insbesondere Perso-
nen mit Vorerkrankungen oder solche, deren Immunsystem geschwächt ist.   

 SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN   

  

 

 
 
 
 
 

Um das Risiko einer Infektion zu verringern, sind grundsätzliche Hygienemaßnahmen einzuhal-
ten, die auch zur Prävention von Grippe empfohlen werden: 
 Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden 
 Regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Seife bis 

zum Handgelenk) 
 Hände-Desinfektionsmittel benutzen, wenn keine Möglichkeit zum Waschen der Hände besteht. Ge-

eignete Mittel enthält z. B. die Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) der geprüften und anerkannten 
Desinfektionsmittel (www.rki.de). 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 
 Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
 Mindestabstand von 1,5 Meter (besser zwei Meter) zu anderen Personen einhalten 
 Geschlossene Räume regelmäßig lüften 
 Es ist sicherzustellen, dass Pausenräume oder -bereiche über leicht zu reinigende Oberflächen ver-

fügen, die täglich gereinigt werden. 
 Es ist sicherzustellen, dass in Pausenräumen oder -bereichen Kontakte verschiedener Gewerke un-

terbleiben. 
 Alle Beschäftigten sind auf der Baustelle über einzuhaltende Schutzmaßnahmen zu informieren 
 Gemeinsame Fahrten in einem Fahrzeug sollten so weit wie möglich vermieden werden. Die Anzahl 

der Beschäftigten, die gemeinsam in einem Fahrzeug reisen, ist auf das notwendige Maß zu begren-
zen. Notwendige Fahrgemeinschaften sind nach Gewerken zu trennen.  

 
Für Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege und Personen mit geschwächtem Immunsystem ist 
es besonders wichtig, diese Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen.    

 VERHALTEN IM GEFAHRFALL – ERSTE HILFE   

  

 

 

Bei Krankheitssymptomen sofort den Vorgesetzten informieren und telefonisch einen Arzt kontaktieren 
und weitere Maßnahmen absprechen 

  

  SACHGERECHTE ENTSORGUNG   
  Abfälle aus Haushalten der üblichen Restmüllbehandlung zuführen   
              

 


